
159 1. Abschnitt — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum §  162
)

Zwischen den K riterien  des § 161 — „große In ten sitä t“ — „grobe M iß
achtung der V ertrauensstellung“ — „andere erschwerende U m stände“ — 
kann es z. T. Ü berschneidungen geben.

§ 162

Bestrafung von verbrecherischem Diebstahl und Betrug 
zum Nachteil sozialistischen Eigentums

(1) Verbrecherischer Diebstahl oder Betrug wird mit Frei
heitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. Einen ver
brecherischen Diebstahl oder Betrug begeht, wer
1. eine schwere Schädigung des sozialistischen Eigentums 

verursacht;
2. die Tat als Organisator oder Beteiligter einer Gruppe aus

führt, die sich unter Ausnutzung ihrer beruflichen Tätig
keit oder zur wiederholten Begehung von Straftaten gegen 
das Eigentum zusammengeschlossen hat;

3. wiederholt mit großer Intensität handelt;
4. die Tat ausfiihrt, obwohl er bereits zweimal wegen Dieb

stahls oder Betrugs zum Nachteil sozialistischen oder per- 
sönlichen oder privaten Eigentums oder Hehlerei oder ein
mal wegen Raubes oder Erpressung mit Freiheitsstrafe be
straft ist.
(Z) Ist die Beteiligung an einer Gruppe von untergeordne

ter Bedeutung, kann die Bestrafung nach § 161 erfolgen.

1. § 162 kennzeichnet in Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 die Voraussetzungen, die
einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil des sozialistischen Eigentums 
zum  Verbrechen qualifizieren.

Nach Ziff. 1 m uß durch die T at eine schwere Schädigung des sozialisti
schen Eigentum s eingetreten sein.

Die Höhe des m ateriellen Schadens ist ein wichtiges K riterium  fü r  das 
Vorliegen einer S tra fta t als Verbrechen. A ber auch hier können die ideel
len A usw irkungen der Tat m itbestim m end sein.

Hinsichtlich der Höhe des Schadens kann  die Rechtsprechungspraxis des 
OG zum „schweren F all“ gern. § 30 des StEG A nw endung finden, wenn 
beachtet w ird, daß die U ntergrenze bei § 30 StEG ein Ja h r  Zuchthaus war, 
aber bei § 162 zwei Ja h re  F reiheitsstrafe beträgt.

Ferner ist der S tand der gesellschaftlichen Entw icklung zu dem  Zeit
punkt zu beachten, in dem  der Schaden verursacht w urde. F ür eine richtige 
und überzeugende Entscheidung sind auch die exakten  E rm ittlungen der 
Tatm otivationen und dam it zusam m enhängend des G rades der Schuld von 
entscheidender Bedeutung. In diesen Fällen m uß der Vorsatz des Täters


